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Wir sind zertifiziert :

Grabvorstellung

Johann Gottlieb Fichte

* 19. Mai 1762 in Rammenau 
† 29. Januar 1814 in Berlin

Johann Gottlieb Fichte war ein deutscher Erzie-
her und Philosoph, der als einer der wichtigs-
ten Vertreter des Deutschen Idealismus gilt.

Fichte wurde als Sohn eines Bandwebers in 
Rammenau in der Oberlausitz geboren und 
wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Aufgrund 
seiner besonderen Auffassungsgabe wurde 
er jedoch vom Gutsherrn Ernst Haubold von 
Militz gefördert, sodass er die Schule besuchen 
konnte. Nachdem von Militz 1774 starb, endete 
die Unterstützung der Gutsherren-Familie und 
Fichte verdingte sich lange Zeit als Hauslehrer 
und brach letztlich sein Theologie-Studium ab.

Im Jahr 1790 lernte er in Leipzig Immanuel 
Kants Philosophie kennen. Nachdem Fichte 
Kant ein Jahr später in Königsberg besuchte, 
besorgte dieser ihm einen Verleger für sein 
Werk „Versuch einer Critik aller Offenbarung“, 
das anonym veröffentlicht wurde und zunächst 
für ein Werk Kants gehalten wurde. Nachdem 
Kant den Irrtum richtiggestellt hatte, wurde 
Fichte berühmt und erhielt einen Lehrstuhl für 
Philosophie an der Universität Jena. Es folgten 
weitere Lehrstühle für Philosophie.

Vermutlich Ende 1813 erkrankte Fichte an 
Fleckfieber, an dem er schließlich am 29. Janu-
ar 1814 verstarb. Johann Gottlieb Fichte wurde 
auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in 
Berlin beerdigt.Fo
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 KOMMENTAR

Kommentar

Transparenz schafft Akzeptanz

Aktuell ist bundes-
weit mal wieder die 
Novellierung der 
Landesbestattungsge-
setze angesagt, wobei 
die Resultate der 
parlamentarischen 
Beratungen nur in den 
seltensten Fällen die 
Bezeichnung „Novel-
lierung“ verdienen. 
In der Regel wird 
lediglich etwas an 
den Bestimmungen 
über die Leichen-
schau verändert, die 
Bestattungsfristen 
werden leicht verlän-

gert, Grabsteine aus Kinderarbeit sollen von den 
Friedhöfen verbannt werden und es wird ein pie-
tätsvoller Umgang mit Todgeburten und Föten 
vorgesehen.

„Heiße Eisen“, wie Friedhofszwang, Aschetei-
lung oder die Leichenschau durch Pathologen 
bleiben hingegen außen vor – ja, manch einer 
spricht gar von einer Zementierung überkom-
mener Reglementierungen sowie einem ge-
sellschaftspolitischem „Roll-back“. Das es auch 
anders geht, zeigt Mecklenburg-Vorpommern. 
Hier wurde vom Landtag eine „Expertenkommis-
sion für Bestattungskultur“ ins Leben gerufen, 
die sich aus Parlamentariern sowie Repräsen-

tanten von Seiten der Kirchen, der Bestatter, der 
kommunalen Gebietskörperschaften, der Ärzte 
und Juristen zusammensetzt und die innerhalb 
von 18 Monaten der Politik eine Entscheidungs-
grundlage erarbeiten sollte.

Die 19 Teilnehmer tagten in der Folge elf Mal 
öffentlich und diskutierten – teilweise unter 
Heranziehung externen Fachwissens – über alle 
aktuellen relevanten Problemstellungen rund um 
die Themen Tod und Bestattung. Wenn auch der 
Abschlussbericht kein einheitliches Votum zu 
vielen Fragestellungen enthält, so erfolgte doch 
die teilweise recht kontroverse Diskussion – wie 
ich mich selbst überzeugen konnte – in einem 
sehr sachlichen Klima, das wesentlich dazu 
beitrug, auch Ernsthaftigkeit der Argumente der 
Gegenseite besser nachvollziehen zu können.

Das letzte Wort hat der Landtag und es ist 
voraussehbar, dass sich auch in Mecklen-
burg-Vorpommern nichts Wesentliches an dem 
rechtlichen Status quo ändern wird. Aber das 
transparente Verfahren und der Austausch der 
Argumente sollte beispielhaft auch für andere 
Regionen sein, denn es wird einerseits zu einer 
höheren Akzeptanz des Ergebnisses führen 
und andererseits – und auch das ein Fazit der 
kommissionsinternen Diskussion – gibt es bei 
dieser Materie kein „richtig“ oder „falsch“, son-
dern die Entscheidung „pro“ oder „kontra“ wird 
ganz überwiegend durch die persönliche und 
berufliche Sozialisation geprägt.

Bestattungsvorsorge

Ein Erfolgsmodell setzt sich fort

Das Deutsche Institut für Bestattungskultur 
(DIB) bietet zusammen mit Partner-Bestat-
tern seit einigen Jahren Bestattungsvorsor-
geleistungen an, von denen Bestatter und 
ihre Kunden profitieren. Das wurde auch 
im Jahr 2019 deutlich. Wie DIB-Geschäfts-
führer Hermann Hubing bekannt gab, 
konnte das Unternehmen im vergangenen 

Jahr mit seinen Bestattungsvorsorgeleis-
tungen insgesamt 14,8 Prozent Zuwachs 
beim Neugeschäft erzielen. Der Bestand 
wuchs um ganze 14,6 Prozent. „Das über-
aus erfolgreiche Jahr 2019 zeigt uns, dass 
es in Deutschland einen hohen Bedarf an 
Vorsorgeleistungen gibt.“, zeigte sich der 
DIB-Geschäftsführer erfreut.

DIB-Geschäftsführer 
Hermann Hubing
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IN EIGENER SACHE

Änderung der Handwerksordnung

Bestattermeister wird besser gefördert

Auch wenn das Bestattergewerbe nicht zu den 
zwölf Gewerken zählt, für die seit der letzten 
Änderung der Handwerksordnung im Jahr 2019 
wieder die Meisterpflicht gilt, so hatte diese 
Änderung auch für uns ein Gutes: Weil das 
Bestattergewerk in der Handwerksordnung 
immerhin von der Anlage B2 in die Anlage B1 
hochgestuft wurde, kann die Qualifizierung 
besser gefördert werden.

Bestatter, die ihren Meister machen wollen, 
können durch die Hochstufung des Gewerks ab 
sofort bei den zuständigen Studentenwerken 
Meister-BAföG beantragen. Dessen Auszah-
lung ist jedoch von den eigenen Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen abhängig. Es 
kommt aber noch besser: Mitte des Jahres 2020 
wird das Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setz novelliert. Zusätzlich zu den jeweiligen 

Landesförderungen können dann 
bis zu 75 Prozent der Kosten vom 
Bund übernommen werden. Die 
Voraussetzung einer Kostenüber-
nahme ist allerdings, dass die 
Meisterprüfung bestanden wird.

Weiterhin Bestand haben außer-
dem diverse Meisterprämien der 
Länder. Angehende Bestatter-
meister werden vom Land Hes-
sen mit 1.000 Euro gefördert. In Rheinland-Pfalz 
erhalten sie bald sogar 2.000 Euro – statt wie 
bisher 1.000 Euro – und in Niedersachsen 
sogar 4.000 Euro. Förderungsvoraussetzung 
ist allerdings auch hier, dass die Prüfung 
bestanden wird. Beantragt werden können die 
Meisterprämien bei der jeweils zuständigen 
Handwerkskammer.

DIN-Bestattungsdienstleistungen

Sonderdruck für DIB-Partnerbetriebe

Seit kurzem liegt die neue Europäische Norm 
DIN EN 15017 „Bestattungsdienstleistungen – 
Anforderungen“ vor. Die Dienstleistungsnorm 
legt unter anderem Anforderungen an Bestat-
tungsdienstleistungen bei öffentlichen Auftrags-
vergaben fest.

Beispielsweise finden sich in der aktuellen 
Bestattungsdienstleistungs-Norm detaillierte 
Anforderungen zur Bereitstellung von Bestat-
tungseinrichtungen, zu Beratungsdienstleis-
tungen, zur Betreuung Verstorbener sowie 
zu Online-Bestattungsdienstleistungen, zum 
Qualitätsmanagement und zu ethischen Werten 
und zum aktuellen Datenschutz. Das alles macht 
die neue Europäische Norm „Bestattungsdienst-
leistungen - Anforderungen“ zur Pflichtlektüre 
für alle Bestattungsunternehmen, die auf dem 
aktuellsten Stand sein wollen.

DIB-Partnerbetriebe können einen Sonderdruck 
der neuen DIN-Norm „Bestattungsdienstleis-

tungen“ für vergünstigte 49,50 EUR (inkl. MwSt., 
zzgl. Verpackung und Versand) direkt über das 
DIB beziehen. Dazu wenden Sie sich bitte an 
unsere Kollegin Sandra Appel (E-Mail: appel@le-
ben-raum-gestaltung.de; Telefon: 05621 7919 14)

Das Bestellformular können Sie sich auch auf 
unserer Internetseite unter  
www.dib-bestattungskultur.de/das-dib/ 
sonderdruck-din-norm herunterladen.

Sonderdruck für 
DIB-Partnerbetriebe

Angehende Bestat-
termeister haben im 
Jahr 2020 Zugriff auf 
einige Fördermög-
lichkeiten
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AUS DER BRANCHE

Musikrechte geklärt

DIB und GEMA schließen Pauschalvertrag

Die Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte (GEMA) und das 
Deutsche Institut für Bestattungskul-
tur (DIB) haben einen Pauschalver-
trag zur Nutzung GEMA-geschützter 
Musikstücke im Rahmen von Trauer-
feiern abgeschlossen. Der neue 
Vertrag gilt seit dem 1. Januar 2020. 
Dank des Pauschalvertrags können 

DIB-Mitglieder bei Trauerfeiern auch 
moderne GEMA-pflichtige Musik-
stücke verwenden. Die Vergütung 
übernimmt das DIB. Der Pauschal-
vertrag gilt allerdings nur für die 
Verwendung der Musik während 
Trauerfeiern. Ausgeschlossen blei-
ben Verwendungen für Konzerte oder 
als Hintergrundmusik im Bestat-
tungshaus.

Sarglose Bestattungen

Geringe Nachfrage in Hessen

Bereits 2013 wurde das Hessische 
Friedhofs- und Bestattungsgesetz 
geändert. Seither sind dort sarglose 
Beerdigungen aus religiösen Gründen 
erlaubt. Mittels einer Umfrage unter 
großen hessischen Kommunen hat 
hessenschau.de ermittelt, wie das 
Angebot angenommen wird. Das Er-
gebnis: Die Nachfrage bleibt unter den 
Erwartungen der Kommunen. Gießen 
gab an, dass sarglose Bestattungen 
nur selten nachgefragt würden. 

In Frankfurt hat es seit 2014 212 Be-
stattungen im Leichentuch gegeben –  
bei 3.929 Bestattungen allein 2019. In 
Offenbach gibt es 10 bis 15 sarglose 
Bestattungen pro Jahr, in Kassel fünf 
und in Wiesbaden fanden 2019 zwei 
statt während es in Darmstadt seit 
2013 insgesamt 33 gegeben hat. In 
Fulda wurde bislang keine einzige 
beantragt. Hessens Städte und Kom-
munen rechnen aber damit, dass die 
Nachfrage in Zukunft steigen wird.

Zertifizierung für Grabmale

NRW: Xertifix-Siegel gegen Kinderarbeit

Bereits 2014 hatte Nordrhein-West-
falen das Gesetz über das Friedhofs- 
und Bestattungswesen novelliert. 
Seit dem 1. Januar 2020 gilt nun die 
Zertifizierungspflicht für Grabsteine 
und Grabeinfassungen aus Natur-
stein, die aus den Ländern China, 
Indien, den Philippinen oder Viet-
nam stammen. Grabsteine aus den 

genannten Ländern dürfen nur noch 
aufgestellt werden, wenn für diese 
ein Bescheinigung vorliegt, dass sie 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit 
ohne schlimmste Formen von Kinder-
arbeit hergestellt worden sind.

Sicherstellen wird dies der Verein 
Xertifix e.V., der vom Land NRW als 

Zertifizierer anerkannt wurde. Xertifix 
kontrolliert seit 2006 Steinbrüche 
sowie Natursteinbetriebe in Indien 
sowie seit 2014 auch in China und 
Vietnam. Durch häufige unange-
kündigte Kontrollen stellt der Verein 
sicher, dass keine ausbeuterische 
Kinder- oder Sklavenarbeit in den 
zertifizierten Betrieben stattfinden.
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Neue Gebührenordnung für Ärzte

Deutlicher Preisanstieg für Leichenschau

Seit Beginn des Jahres müssen Ange-
hörige weitaus höhere Gebühren für 
eine ärztliche Leichenschau zahlen. 
Damit will der Gesetzgeber eine ange-
messene Bezahlung der zuständigen 
Ärzte gewährleisten. Die Verbraucher-
schützer von Aeternitas bemängeln je-
doch, dass die neue Gebührenordnung 
intransparenter sei als die bisherige.

Jeder Verstorbene muss in Deutsch-
land einer eingehenden ärztlichen 
Leichenschau unterzogen werden, 
bevor er bestattet werden darf. Be-
zahlt wird diese von den Angehörigen, 
abgerechnet wird nach der Gebüh-
renordnung für Ärzte (GOÄ). Seit 

Jahresbeginn ergibt sich daraus ein 
üblicher Kostenrahmen zwischen 103 
Euro und 265 Euro. Bisher durfte die 
Leichenschau maximal (und das nur 
für besondere Fälle) bis zu 76,56 Euro 
kosten, korrekt abgerechnet ergaben 
sich meist Beträge zwischen 20 und 
60 Euro.

Die Reform der GOÄ hat die Bun-
desregierung insbesondere damit 
begründet, dass die bislang vorgese-
henen Beträge für den notwendigen 
zeitlichen Aufwand einer hochqua-
lifizierten Berufsgruppe nicht mehr 
angemessen waren. In der Praxis 
führte dies aufgrund falscher Ab-

rechnungen oftmals zu überhöhten 
Rechnungen, welche die meisten 
Angehörigen kaum infrage stellten 
und aufgrund fehlender Informatio-
nen anstandslos bezahlten.
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Verwaltungsgericht weist Klage ab

Sarglose Bestattung 
nur mit richtigem Glauben

Ein Ehepaar aus Baden-Württemberg klagte 
vor dem Verwaltungsgericht in Karlsruhe, 
um auf ihrem Gemeinde-Friedhof ohne Sarg 
bestattet werden zu dürfen. Das war dem 

Ehepaar zuvor von der 
Friedhofsverwaltung 
verwehrt worden. 
Nach einer mündli-
chen Verhandlung 
hat das Verwaltungs-
gericht die Klage des 
Ehepaars Anfang 2020 
abgewiesen.

Die Kläger gehören 
der Evangelischen 

Landeskirche in Baden bzw. dem Zentralrat 
orientalischer Christen in Deutschland an. Sie 
hatten sich darauf berufen, die Erdbestattung 
in einem Leintuch sei ein urchristlicher Ritus, 
der sich direkt aus der Bibel ableite. Die 12. 
Kammer des Verwaltungsgerichts in Karls-
ruhe entschied nun aber, dass dem Ehepaar 
dieser Anspruch nicht zustehe. Entscheidend 
war, dass es den Klägern nicht gelungen 
war, die Existenz einer Glaubensregel ihrer 
Religionsgemeinschaft darzulegen, die diese 
Bestattungsart gebiete. Nur in diesem Fall 
werde aber die nach Art. 4 des Grundgeset-
zes geschützte Glaubens- und Bekenntnis-
freiheit tangiert. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig.

Sanierung und Neukonzeption

7 Millionen Euro 
für Sepulkralmuseum Kassel

Das Museum für Sepulkralkultur in Kassel erhält 
sieben Millionen Euro aus Bundesmitteln, um das 
Museum zu sanieren sowie die darin stattfindende 
Dauerausstellung inhaltlich neu zu konzipieren. 
Das zur Verfügung gestellte Geld stammt aus den 
Haushaltsmitteln von Staatsministerin Monika 
Grütters, der Beauftragten für Kultur und Medien. 
„Das Sepulkralkultur Museum lebt von seinem 
ungewöhnlichen Thema. Es hat sich damit zu 
einem außerordentlichen Kultur- und Erinnerungs-
ort entwickelt und beweist eindrucksvoll, dass die 
Themen Sterben, Tod, Trauer und Bestattung fester 
Bestandteil unserer Kultur sind.“, so Monika Grüt-
ters. Die zur Verfügung gestellten Fördergelder 
entsprechen der Hälfte, der veranschlagten Inves-
titionskosten. Weitere sieben Millionen Euro muss 
das Museum aus eigenen Mitteln bereitstellen.

Das Museum für Sepulkralkultur eröffnete im Jahr 
1992 und behandelt seitdem das Thema Bestat-
tungskultur und veranschaulicht dabei Traditio-
nen und Brüche im menschlichen Umgang mit 

Sterben, Tod, Bestattung, Trauer und Gedenken. 
Nach fast drei Jahrzehnten des Betriebs benötigt 
das einzigartige Museum eine Neukonzeption der 
Dauerausstellung, die den aktuellen Stand des ge-
sellschaftlichen Diskurses und der wissenschaft-
lichen Forschung widerspiegelt, so das Museum. 
Zudem ist eine grundlegende Renovierung und 
hierbei vor allem eine elementare Verbesserung 
der Klima- und Lüftungstechnik an die energe-
tischen und konservatorischen Anforderungen 
eines zeitgemäßen Museumsbetriebs erforderlich.

Museumsdirektor 
Dr. Dirk Pörschmann 
mit dem Kasseler 
SPD-Bundestagsab-
geordneten Timon 
Gremmels und Kas-
sels Oberbürgermeis-
ter Christian Geselle 
bei der Sanierungs-
ankündigung
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Ausstellung Trauer-Tattoo bei Heuse Bestattungen

Trauer geht sprichwörtlich 
unter die Haut

Die Journalistin Katrin Hartig und die Fotografin 
Stefanie Oeft-Geffarth sind einem gesellschaft-
lichen Phänomen nachgegangen: immer mehr 
Menschen verarbeiten ihre Trauer indem sie 
sich Tattoos stechen lassen. Diesem Phänomen 
widmet sich die Wanderausstellung „trauertat-
too – Unsere Haut als Gefühlslandschaft“, die im 
November des vergangenen Jahres bei Heuse 
Bestattungen in Frankfurt am Main zu besichti-
gen war.

Sich die Erinnerung an einen geliebten Ver-
storbenen auf die Haut tätowieren zu lassen, 
ist inzwischen weiterverbreiteter als viele 
Menschen vielleicht denken würden. Ein 
Handabdruck, die letzten Worte aus dem Ab-
schiedsbrief, eine Kinderzeichnung – das sind 
nur einige Motive, die sich Trauernde stechen 
lassen. Doch nicht nur Menschen, die ohnehin 
tattoo-affin sind, tragen ihre Erinnerung an 
einen geliebten Verstorbenen auf bzw. unter der 
Haut. Trauertattoos sind ein gesellschaftliches 
Phänomen, das sich durch alle Schichten und 
Altersgruppen zieht. Dies war der Journalistin 
und Trauerbegleiterin Katrin Hartig aufgefallen, 

was ihr Interesse am Thema weckte. Zusammen 
mit der Fotografin Stefanie Oeft-Geffarth mach-
te sie sich auf, das Phänomen zu untersuchen. 
Gemeinsam besuchten die Frauen unzählige 
Trägerinnen und Träger solcher Trauertattoos, 
dokumentierten die Bildmotive und lernten die 
traurigen Geschichten dahinter kennen. Dazu 
fuhren die Beiden zwei Jahre lang quer durch 
Deutschland, trafen sich mit völlig unbekannten 
Menschen und führten mit diesen sehr persön-
liche Gespräche. Aus der Fülle des Materials 
wählten Katrin Hartig und Stefanie Oeft-Geffarth 
zweiundzwanzig Motive aus. Diese sind nun in 
der Wander-Ausstellung „trauertattoo“ zu sehen. 
Entstanden ist ganz bewusst keine Kunstaus-
stellung, sondern eine sehr bewegende Schau 
über Verlust und Erinnerung, Neuanfang und 
das Weiterleben.

Den betriebenen Aufwand merkt man der Aus-
stellung auch an: „Ich war ehrlich erstaunt da-
rüber, wie vielfältig die Geschichten hinter den 
Trauertattoos sind.“, beschreibt Willi Heuse von 
Heuse Bestattungen seinen Eindruck von der 
Ausstellung. „Gerade bei den Personen, die mit 
dem Thema Tattoo eigentlich nie etwas zu tun 
hatten und sich dann doch dieses bestimmte 
Motiv zur Trauerbewältigung tätowieren ließen, 
das hat mich sehr fasziniert.“, so Heuse weiter.
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RUHEFORST

Neuer Abschnitt im RuheForst Südpfälzer Bergland

Gedenkfeier an Allerheiligen

Feierlich eingeweiht: Gemeinsam mit den beiden 
Kirchen aus Wilgartswiesen und Hauenstein lud 
der RuheForst Südpfälzer Bergland Interessierte 
sowie Angehörige kürzlich Verstorbener und 
im RuheForst beigesetzter Menschen dazu ein, 
an Allerheiligen den Nachmittag gemeinsam im 
RuheForst zu verbringen.

Ortsbürgermeister Manfred Schoch hob in seiner 
Ansprache zu Beginn der Gedenkfeier die Bedeu-
tung hervor, die der RuheForst als Naturbegräb-
nisstätte für immer mehr Menschen genießt. Al-
lein in diesem Jahr seien bisher 180 Verstorbene 
beigesetzt. Im Abschiedspavillon hielten Pasto-
ralassistentin Melanie Müller aus Hauenstein 
sowie der evangelische Pfarrer Thorsten Grasse 
aus Wilgartswiesen eine kleine Andacht für die 

Verstorbenen. Die musikalische Umrahmung 
gestaltete das Bläserensemble des Musikvereins 
Hauenstein. Im Rahmen der Gedenkfeier wurde 
dann auch der neue Anschnitt des RuheForstes 
eingesegnet. Im Anschluss führte Gemeindeförs-
ter Bernhard Klein zahlreiche Interessierte auf 
einem Rundgang durch das neue, etwa 7 Hektar 
große Areal mit seinen 900 RuheBiotopen.

Beim anschließenden 
Rundgang brachte 
Bernhard Klein, Leiter 
des RuheForstes in 
Wilgartswiesen, den 
Anwesenden die Be-
sonderheiten des neu-
en Abschnitts nahe.
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Repräsentative Umfrage

Österreicher sind sehr zufrieden 
mit ihren Bestattern

In einer groß angelegten und repräsentativen 
Studie hat das Market Institut aus Linz ermittelt, 
wie die österreichische Bevölkerung über das 
Thema Bestattung denkt. Dabei ermittelte das In-
stitut unter anderem, dass nahezu alle Österrei-
cher und Österreicherinnen mindestens einmal 
bei einem Begräbnis waren.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick:
•  Von den Personen, die bereits Erfahrungen in 

der Zusammenarbeit mit Bestattern gemacht 
hatten, waren 90 Prozent so zufrieden mit dem 
Bestatter, dass sie ihn wieder beauftragen 
würden.

•  Für ein gelungenes Begräbnis sind die musi-
kalische Umrahmung, der respektvolle, per-
sönliche Umgang mit den Verstorbenen sowie 
passende Ansprachen in einer angenehmen 
Atmosphäre entscheidend.

•  Den Österreichern sind Verlässlichkeit und 

transparente Kosteninformationen bei der 
Zusammenarbeit mit Bestattern besonders 
wichtig. Außerdem werden freundliche und 
einfühlsame Mitarbeiter vorausgesetzt.

•  Online-Angebote oder Telefongespräche 
stellen für sämtliche Österreicher keine Alter-
native zum persönlichen Gespräch dar, wenn 
es um die Organisation der letzten Angelegen-
heiten mit dem Bestatter geht.

•  Rund 50 Prozent der österreichischen Bevöl-
kerung interessiert sich laut Umfrage für das 
Thema Bestattungsvorsorge, jedoch nur 16 
Prozent davon zeigen „sehr großes“ Interesse 
daran. Rund 25 Prozent der Interessenten ist 
dabei über 50 Jahre alt. 

•  Nur etwa die Hälfte der Österreicherinnen 
und Österreicher fühlen sich über Bestat-
tungsunternehmen gut informiert – nur ein 
Zehntel beurteilt den eigenen Wissensstand 
als „sehr gut“

Bestatter bilden keine Fahrgemeinschaft

Düsseldorf: 
Bestatter dürfen nicht auf die Umweltspur

Ende Oktober des vergangenen Jahres 
hat die Stadtverwaltung Düsseldorf 
bekanntgegeben, dass Leichenwagen 
nicht auf der Umweltspur der Lan-
deshauptstadt fahren dürfen. Zuvor 
hatte sich ein Düsseldorfer Bestat-
tungsunternehmer – mehr aus Scherz 
– bei der Stadtverwaltung erkundigt, 
ob zwei Bestatter und eine Leiche in 
einem Fahrzeug als Fahrgemeinschaft 
gelten würden und die Bestatter somit 
die Erlaubnis hätten, in Düsseldorf die 
Umweltspur zu benutzen. 

Hintergrund: Um keine Dieselver-
bote aussprechen zu müssen, hatte 

die Stadtverwaltung Anfang 2019 
beschlossen, zur Luftreinhaltung 
Umweltspuren einzuführen. Diese 
sind ausschließlich Bussen, Radfah-
rern, Elektro-Pkw und eben Fahrge-
meinschaften vorbehalten und sollen 

helfen, den Autoverkehr in Düsseldorf 
zu reduzieren.

Die Stadt verneinte die Anfrage und 
begründete dies damit, dass nur 
lebende Personen eine Fahrgemein-
schaft bilden könnten.

Was komisch anmutet, hat für den 
Bestatter aus Düsseldorf einen 
ernsten Hintergrund: Gerade im 
Hochsommer sei es den Angehöri-
gen kaum zuzumuten, dass die nicht 
vollkommen klimatisierten Überfüh-
rungsfahrzeuge für längere Zeit im 
Stau stünden.
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Trauerhits 2019

„Ave Maria“ auch 2019 
das meistgespielte Trauerlied

Das Online-Portal Bestattungen.de 
hat eine Liste der 10 meistgespielten 
Trauerlieder Deutschlands des Jah-
res 2019 veröffentlicht. Mit dabei sind 
neben Klassikern wie Frank Sinatras 
„My Way“ und Leonard Cohens „Hal-
lelujah“ auch Schlagersongs sowie 
ein modernes HipHop-Lied.

Tritt ein Trauerfall ein, fehlen Ange-
hörigen oftmals die Worte, um ihre 
Gefühle auszudrücken. Trauerlieder, 
ob traditionell oder modern, können 
dabei helfen, diesen Emotionen 
Ausdruck zu verleihen und neue 
Hoffnung zu schöpfen. Bestattun-

gen.de hat in einer Umfrage unter 
Partnerbestattern die Top-10-Liste 
der meistgespielten Trauerlieder des 
vergangenen Jahres ermittelt. Wie 
schon 2017 landete Franz Schuberts 
„Ave Maria“ auch 2019 auf dem 
ersten Platz, dicht gefolgt von „Amoi 
seg‘ ma uns wieder“ von Andreas 
Gabalier sowie der „Air Suite Nr. 3“ 
von Johann Sebastian Bach. Das mo-
dernste Lied der Top-10 des Jahres 
2019 ist sicher „See You Again“ des 
amerikanischen Rappers Wiz Khalifa.

Die komplette Top-10
1.  Franz Schubert – Ave Maria
2.  Andreas Gabalier – Amoi seg‘ ma 

uns wieder
3.  Johann Sebastian Bach – Air Suite 

Nr. 3
4.  Sarah Brightman – Time To Say 

Goodbye
5.  Helene Fischer – Die Rose
6.  Frank Sinatra – My Way
7.  Jörg-Peter Weigle – So nimm denn 

meine Hände
8.  Robert Schumann – Träumerei
9.  Leonard Cohen – Hallelujah
10.  Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – 

See You Again

Rezension

Der Glanz des Lebens

Das Buch „Der Glanz des Lebens – Asche- 
diamant und Erinnerungskörper“ der Herren 
Thorsten Benkel, Thomas Klie und Matthias 
Meitzler ist eine interessante Lektüre für all 
diejenigen, die sich mit dem aktuellen Wandel 
in der Bestattungskultur sowie mit alternativen 
Bestattungsformen fern des in Deutschland 
geltenden Friedhofszwangs beschäftigen.

Darin beschreiben die drei Autoren unter ande-
rem, wie sich die Bestattungskultur in den ver-
gangenen Jahren gemeinsam mit der Gesell-
schaft verändert hat – so ist die Bevölkerung 
heute deutlich mobiler und lebt zum Teil weit 
weg von „immobilen“ Friedhöfen, auf denen An-
gehörige bestattet werden müssen. Deswegen 
bedarf es für manch Angehörige einer anderen 
Form der Bestattung, beispielsweise in Form 
eines Erinnerungsdiamanten. Im Buch kommen 
daher auch ausführlich Angehörige zu Wort, 
die erzählen, weshalb sie sich für die Pressung 
eines Aschediamanten entschieden haben.

Aus Sicht der Autoren stehen Erinnerungsdi-
amanten aber nicht zwingend im Widerspruch 
zum traditionellen Friedhof, da diese nur aus 
einem Teil der Totenasche hergestellt werden, 
sodass immer noch Asche übrigbleibt, um 
diese zu verstreuen oder zu bestatten. 

„Der Glanz des Lebens“ ist auch für Kritiker 
des in Deutschland verbotenen Verfahrens der 
Herstellung von Aschediamanten ein lesens-
wertes Buch, das zu anregenden Diskussionen 
zum Thema einlädt.

Die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit 
dem Thema sowie mit zwei der drei Autoren 
erhalten Sie beim Hessischen Bestattertag am 
21. März 2020 in Bad Wildungen. Dort werden 
Thorsten Benkel und Matthias Meitzler einen 
Vortrag zum Thema „Ich will jetzt Mutters 
Asche – Bestattungskultur im Zwiespalt von 
Autonomie und Ordnung“ halten.

Benkel, Klie, Meitzler – 
Der Glanz des Lebens, 
Aschediamant und 
Erinnerungskörper
ISBN 978-3-525-
61630-7 
Vandenhoeck &  
Ruprecht 
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&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌ
ͣ<ĂůŬƵůĂƚŝŽŶ ƵŶĚ WƌĞŝƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ŝŵ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͞

<ĂůŬƵůĂƚŝŽŶ ƵŶĚ WƌĞŝƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ŝŵ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ
�Ğƌ DĂƌŬƚ ǌĞŝĐŚŶĞƚ ƐŝĐŚ ĚƵƌĐŚ ƐƚĂŐŶŝĞƌĞŶĚĞ WƌĞŝƐĞ ƵŶĚ ƐƚĞŝŐĞŶĚĞ <ŽƐƚĞŶ ďĞŝ ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŵtĞƚƚďĞǁĞƌďƐĚƌƵĐŬ ĂƵƐ͘
�ĂƐ ŚĞŝƘƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ WƌĂŬƚŝŬĞƌ͗ �Ğƌ ƐŝĐŚĞƌĞ hŵŐĂŶŐ ŵŝƚ �ĂŚůĞŶ ǁŝƌĚ ďĞŝ <ĂůŬƵůĂƚŝŽŶĞŶ ŝŵŵĞƌ ǁŝĐŚƚŝŐĞƌ͘
�ƵĨ ĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞŶ ^ĞŝƚĞ ǁŝƌĚ ŝŶ ĞŝŶĞŵ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ǀŽŶ ũĞĚĞŵDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƵŶĚ ǀŽŶ ũĞĚĞƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶ
ĞŝŶ ŚŽŚĞƐ DĂƘ ĂŶ ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞƌ >ĞŝƐƚƵŶŐ ĞƌďƌĂĐŚƚ͕ ĚŝĞ ũĞĚŽĐŚ ƐĞůƚĞŶ ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ŬĂůŬƵůŝĞƌƚ ǁŝƌĚ͘
/Ŷ ĚĞŵ ^ĞŵŝŶĂƌ ůĞƌŶĞŶ ^ŝĞ ĚŝĞ 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ ĚĞƌ <ĂůŬƵůĂƚŝŽŶ ƵŶĚ WƌĞŝƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ŬĞŶŶĞŶ͕ ĚŝĞ ^ŝĞ ƐĐŚŶĞůů ƵŶĚ ĞŝŶĨĂĐŚ
ŝŶ ĚŝĞ WƌĂǆŝƐ ƵŵƐĞƚǌĞŶ ŬƂŶŶĞŶ͘ ^ŝĞ ĞƌĨĂŚƌĞŶ͕ ǁŝĞ ^ŝĞ ĚŝĞ <ŽƐƚĞŶ /ŚƌĞƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ ĞƌŵŝƚƚĞůŶ ƵŶĚ ĂƵĨ ĞŝŶĞŶ
ƉĂƐƐĞŶĚĞŶ ^ƚƵŶĚĞŶƐĂƚǌ ƵŵƌĞĐŚŶĞŶ͘
�ĂƵĞƌ ϴ ^ƚƵŶĚĞŶ
/ŶŚĂůƚĞ tĞůĐŚĞ <ŽƐƚĞŶ ŵƺƐƐĞŶ ^ŝĞ ŬĂůŬƵůŝĞƌĞŶ͍

tŝĞ ĞƌĨĂƐƐĞŶ ^ŝĞ ĚŝĞ ĚĂĨƺƌ ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞŶ �ĂƚĞŶ͍
tŝĞ ďĞƌĞĐŚŶĞŶ ^ŝĞ /ŚƌĞŶ ^ƚƵŶĚĞŶƐĂƚǌ͍
/Ŷ ǁĞůĐŚĞƌ tĞŝƐĞ ŬƂŶŶĞŶ ^ŝĞ /ŚƌĞ <ŽƐƚĞŶ ĂƵĨ /ŚƌĞ >ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ƵŵůĞŐĞŶ͍
tĞůĐŚĞ >ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ ŬƂŶŶĞŶͬŵƺƐƐĞŶ ĂƵĨ ĚŝĞ ZĞĐŚŶƵŶŐ͍
tĞůĐŚĞŶ <ŝůŽŵĞƚĞƌƉƌĞŝƐ ŬƂŶŶĞŶ ^ŝĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ mďĞƌĨƺŚƌƵŶŐ ďĞƌĞĐŚŶĞŶ͍
tŝĞ ƐŝŶĚ ĚŝĞ WƌĞŝƐĞ ŝŵ sĞƌŐůĞŝĐŚ ǌƵ ĂŶĚĞƌĞŶ �ĞƐƚĂƚƚĞƌŶ͍

Kƌƚ �ĞƵƚƐĐŚĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐŬƵůƚƵƌ͕ �ƵĨ ĚĞƌ ZŽƚĞŶ �ƌĚĞ ϵ͕ ϯϰϱϯϳ �ĂĚ tŝůĚƵŶŐĞŶ
<ŽƐƚĞŶ Ϯϴϵ͕Ͳ Φ ŝŶŬů͘ sĞƌƉĨůĞŐƵŶŐ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘

Ϯϰϭ͕Ͳ Φ ŝŶŬů͘ sĞƌƉĨůĞŐƵŶŐ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘ Ĩƺƌ �/�ͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌ ŽĚĞƌ DŝƚŐůŝĞĚĞƌ ǀŽŶ ŚĞƐƐĞŶ�ĞƐƚĂƚƚĞƌ Ƶ͘
�ĞƐƚĂƚƚĞƌƌŚĞŝŶůĂŶĚƉĨĂůǌ

dĞƌŵŝŶ DŝƚƚǁŽĐŚ͕ ϮϮ͘ �Ɖƌŝů ϮϬϮϬ͕ �ĞŐŝŶŶ Ϭϵ͗ϬϬ hŚƌ
ZĞĨĞƌĞŶƚ �ŝƉů͘ <Ĩŵ͘ tŝůůŝ W͘ ,ĞƵƐĞ͕ ,ĞƵƐĞ �ŬĂĚĞŵŝĞ 'ŵď, Θ �Ž͘ <'
dĞŝůŶĞŚŵĞƌǌĂŚů ŵĂǆ͘ ϭϲ WĞƌƐŽŶĞŶ

�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

�ŶŵĞůĚƵŶŐ &Ăǆ͗ ϬϱϲϮϭͬϳϵϭϵͲϴϵ �ͲDĂŝů͗ ĂƉƉĞůΛůĞďĞŶͲƌĂƵŵͲŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ͘ĚĞ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞ �ŶŵĞůĚƵŶŐ ǌƵŵ &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚĞƌ
ͣ<ĂůŬƵůĂƚŝŽŶ ƵŶĚ WƌĞŝƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ŝŵ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͞
ĂŵDŝƚƚǁŽĐŚ͕ ϮϮ͘ �Ɖƌŝů ϮϬϮϬ ŝŶ �ĂĚ tŝůĚƵŶŐĞŶ

dĞŝůŶĞŚŵĞƌ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

&ŝƌŵĂ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĚƌĞƐƐĞ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞů͘ ͬ �ͲDĂŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌŚŝŶǁĞŝƐ͗ �ĂƐ �ĞƵƚƐĐŚĞ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐŬƵůƚƵƌ ĞƌŚĞďƚ ƵŶĚ ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ /ŚƌĞ �ĂƚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ĚĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ �ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ͘
�ŝĞ �ĂƚĞŶĞƌŚĞďƵŶŐ ĚŝĞŶƚ ĚĞƌ sĞƌƚƌĂŐƐĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ ŵŝƚ /ŚŶĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ �ŝƌĞŬƚǁĞƌďƵŶŐ͘
Dŝƚ ĚĞŵ �ďƐĞŶĚĞŶ ĚĞƐ ƵŶƚĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ &ŽƌŵƵůĂƌƐ ĞƌŬůćƌĞ ŝĐŚ ĚŝĞ �ŝŶǁŝůůŝŐƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ŵŝƚŐĞƚĞŝůƚĞŶ �ĚƌĞƐƐͲ ƵŶĚ <ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ mďĞƌŵŝƚƚůƵŶŐ
ǀŽŶ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ďŝƐ ĂƵĨ tŝĚĞƌƌƵĨ ĂƵĐŚ ƉĞƌ �ŵĂŝů ŐĞŶƵƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚƺƌĨĞŶ͘ �ŝĞƐ ƐĐŚůŝĞƘƚ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ ^ĞŵŝŶĂƌƐͬĚĞƌ &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ ĂƵĐŚ ĚĂƐ
�ŝŶǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĞŝŶ ǌƵƌ EƵƚǌƵŶŐ ĚĞƌ ŵŝƚŐĞƚĞŝůƚĞŶ <ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ ;WŽƐƚͬ�ŵĂŝůͿ ǌƵƌ tĞŝƚĞƌŐĂďĞ ĂŶ �ƌŝƚƚĞ͘ ^ŝĞ ŚĂďĞŶ ĚĂƐ ZĞĐŚƚ͕ ĚĞƌ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ /ŚƌĞƌ �ĂƚĞŶ
ǌƵŵ �ǁĞĐŬĞ ĚĞƌ �ŝƌĞŬƚǁĞƌďƵŶŐ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ǌƵ ǁŝĚĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ �ƵĚĞŵ ƐŝŶĚ ^ŝĞ ďĞƌĞĐŚƚŝŐƚ͕ �ƵƐŬƵŶĨƚ ĚĞƌ ďĞŝ ƵŶƐ ƺďĞƌ ^ŝĞ ŐĞƐƉĞŝĐŚĞƌƚĞŶ �ĂƚĞŶ ǌƵ ĞƌŚĂůƚĞŶ
ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ �ĞƌŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ŽĚĞƌ >ƂƐĐŚƵŶŐ ƵŶƚĞƌ ĚĞƌ <ŽŶƚĂŬƚĂĚƌĞƐƐĞ ĚĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌΛůĞďĞŶͲƌĂƵŵͲŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ͘ĚĞ ĞŝŶǌƵĨŽƌĚĞƌŶ͘ �ŝĞ �ĂƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŐĞůƂƐĐŚƚ͕
ƐŽďĂůĚ ƐŝĞ ǌƵƌ �ƌĨƺůůƵŶŐ ĚĞƌ ǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚĞŶ WĨůŝĐŚƚĞŶ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ǀŽƌǌƵŚĂůƚĞŶ ƐŝŶĚ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Kƌƚ͕ �ĂƚƵŵ hŶƚĞƌƐĐŚƌŝĨƚͬ^ƚĞŵƉĞů
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&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌ
ͣ�ĂƐ �ĞƌĂƚƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚ ŝŵ dƌĂƵĞƌĨĂůů͞

�ĂƐ �ĞƌĂƚƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚ ŝŵ dƌĂƵĞƌĨĂůů
�ŶŐĞŚƂƌŝŐĞ ďĞĨŝŶĚĞŶ ƐŝĐŚ ŝŵ dƌĂƵĞƌĨĂůů ŝŶ ĞŝŶĞƌ �ƵƐŶĂŚŵĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘ ,ŝĞƌ ƐŽůůƚĞ ĚĞƌ �ĞƐƚĂƚƚĞƌ ĞŝŶĨƺŚůƐĂŵ ƵŶĚ
ŬŽŵƉĞƚĞŶƚ ĂƵĨ ĚŝĞ dƌĂƵĞƌŶĚĞŶ ĞŝŶŐĞŚĞŶ͘ dƌĂƵĞƌͲ ƵŶĚ �ĞƌĂƚƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚĞ ƐŽůůƚĞŶ ,Ăůƚ ŐĞďĞŶ ŝŶ ĚĞŵDŽŵĞŶƚ
ƚŝĞĨĞƌ dƌĂƵĞƌ ƵŶĚ sĞƌǌǁĞŝĨůƵŶŐ͕ /ŶĨŽƌŵŝĞƌĞŶ ƺďĞƌ DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ ďĞŝ ĚĞƌ �ƵƐŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ ǀŽŶ dƌĂƵĞƌĨĞŝĞƌŶ ƵŶĚ
�ĞƐƚĂƚƚƵŶŐĞŶ͕ �ƵĨŬůćƌĞŶ ƺďĞƌ ĚŝĞ ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞŶ ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ ŐĞŐĞŶƺďĞƌ �ĞŚƂƌĚĞŶ ƵŶĚ ĂŶĚĞƌĞŶ /ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ
ƐŽǁŝĞ ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ ƵŶĚ �ƵǀĞƌƐŝĐŚƚ ŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ ĞŝŶĞƐ ƌĞŝďƵŶŐƐůŽƐĞŶ �ďůĂƵĨƐ ǀŽŶ dƌĂƵĞƌĨĞŝĞƌŶ ƵŶĚ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐĞŶ
ǀĞƌŵŝƚƚĞůŶ͘
�ĂƵĞƌ ũĞǁĞŝůƐ ϴ ^ƚƵŶĚĞŶ
/ŶŚĂůƚĞ 'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ ĚĞƌ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ ;ĞŝŐĞŶĞ tŝƌŬƵŶŐͬZŽůůĞŶǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐͿ

�ŝŶƐƚŝŵŵƵŶŐ ĂƵĨ ĚĞŶ dƌĂƵĞƌĨĂůů ƵŶĚ ĚŝĞ ^ŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞƌ �ŶŐĞŚƂƌŝŐĞŶ
�ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ ŝŶ ĚŝĞ dŚĞŵĂƚŝŬ ^ƚĞƌďĞŶ͕ dŽĚ ƵŶĚ dƌĂƵĞƌ͕ sĞƌŚĂůƚĞŶ ǁćŚƌĞŶĚ ĚĞƐ
�ĞƌĂƚƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚƐ
ĞŝŶ ĂŶŐĞŵĞƐƐĞŶĞƐ hŵĨĞůĚ ƐĐŚĂĨĨĞŶ
KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƵŶĚ �ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ĚĞƐ �ĞƌĂƚƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚƐ

Kƌƚ �ĞƵƚƐĐŚĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐŬƵůƚƵƌ͕ �ƵĨ ĚĞƌ ZŽƚĞŶ �ƌĚĞ ϵ͕ ϯϰϱϯϳ �ĂĚ tŝůĚƵŶŐĞŶ
<ŽƐƚĞŶ ϱϰϴ͕Ͳ Φ ŝŶŬů͘ sĞƌƉĨůĞŐƵŶŐ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘

ϰϯϮ͕Ͳ Φ ŝŶŬů͘ sĞƌƉĨůĞŐƵŶŐ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘ Ĩƺƌ �/�ͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌ ŽĚĞƌ DŝƚŐůŝĞĚĞƌ ǀŽŶ ŚĞƐƐĞŶ�ĞƐƚĂƚƚĞƌ Ƶ͘
�ĞƐƚĂƚƚĞƌƌŚĞŝŶůĂŶĚƉĨĂůǌ

dĞƌŵŝŶ DŝƚƚǁŽĐŚ͕ ϭϳ͘ :ƵŶŝ ƵŶĚ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕ ϭϴ͘ :ƵŶŝ ϮϬϮϬ͕ �ĞŐŝŶŶ Ϭϵ͗ϯϬ hŚƌ
ZĞĨĞƌĞŶƚ �ŝƉů͘ <Ĩŵ͘ tŝůůŝ W͘ ,ĞƵƐĞ͕ ,ĞƵƐĞ �ŬĂĚĞŵŝĞ 'ŵď, Θ �Ž͘ <'
dĞŝůŶĞŚŵĞƌǌĂŚů ŵĂǆ͘ ϭϲ WĞƌƐŽŶĞŶ

�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

�ŶŵĞůĚƵŶŐ &Ăǆ͗ ϬϱϲϮϭͬϳϵϭϵͲϴϵ �ͲDĂŝů͗ ĂƉƉĞůΛůĞďĞŶͲƌĂƵŵͲŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ͘ĚĞ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞ �ŶŵĞůĚƵŶŐ ǌƵŵ &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚĞƌ
ͣ�ĂƐ �ĞƌĂƚƵŶŐƐŐĞƐƉƌćĐŚ ŝŵ dƌĂƵĞƌĨĂůů͞
� dĞŝůŶĂŚŵĞ Ăŵ ^ĞŵŝŶĂƌ ĂŵDŝƚƚǁŽĐŚ͕ ϭϳ͘ :ƵŶŝ ƵŶĚ �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕ ϭϴ͘ :ƵŶŝ ϮϬϮϬ ŝŶ �ĂĚ tŝůĚƵŶŐĞŶ
� dĞŝůŶĂŚŵĞ Ăŵ ^ĞŵŝŶĂƌ ŵŝƚ mďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐ ŝŵ /ŶƚĞƌŶĂƚ ĚĞƌ ,ŽůǌĨĂĐŚƐĐŚƵůĞ

WƌĞŵŝƵŵ �ŝŶďĞƚƚǌŝŵŵĞƌ ŝŶŬů͘ sŽůůǀĞƌƉĨůĞŐƵŶŐ͗ ϯϰ͕ϯϬ ΦͬdĂŐ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘
;�ŝĞ �ďƌĞĐŚŶƵŶŐ ĞƌĨŽůŐƚ Ăŵ �ŶĚĞ ĚĞƐ ^ĞŵŝŶĂƌƐ ƺďĞƌ ĚŝĞ ,ŽůǌĨĂĐŚƐĐŚƵůĞͿ

dĞŝůŶĞŚŵĞƌ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

&ŝƌŵĂ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĚƌĞƐƐĞ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞů͘ ͬ �ͲDĂŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌŚŝŶǁĞŝƐ͗ �ĂƐ �ĞƵƚƐĐŚĞ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐŬƵůƚƵƌ ĞƌŚĞďƚ ƵŶĚ ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ /ŚƌĞ �ĂƚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ĚĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ �ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ͘
�ŝĞ �ĂƚĞŶĞƌŚĞďƵŶŐ ĚŝĞŶƚ ĚĞƌ sĞƌƚƌĂŐƐĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ ŵŝƚ /ŚŶĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ �ŝƌĞŬƚǁĞƌďƵŶŐ͘
Dŝƚ ĚĞŵ �ďƐĞŶĚĞŶ ĚĞƐ ƵŶƚĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ &ŽƌŵƵůĂƌƐ ĞƌŬůćƌĞ ŝĐŚ ĚŝĞ �ŝŶǁŝůůŝŐƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ŵŝƚŐĞƚĞŝůƚĞŶ �ĚƌĞƐƐͲ ƵŶĚ <ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ mďĞƌŵŝƚƚůƵŶŐ
ǀŽŶ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ďŝƐ ĂƵĨ tŝĚĞƌƌƵĨ ĂƵĐŚ ƉĞƌ �ŵĂŝů ŐĞŶƵƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚƺƌĨĞŶ͘ �ŝĞƐ ƐĐŚůŝĞƘƚ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ ^ĞŵŝŶĂƌƐͬĚĞƌ &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ ĂƵĐŚ ĚĂƐ
�ŝŶǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĞŝŶ ǌƵƌ EƵƚǌƵŶŐ ĚĞƌ ŵŝƚŐĞƚĞŝůƚĞŶ <ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ ;WŽƐƚͬ�ŵĂŝůͿ ǌƵƌ tĞŝƚĞƌŐĂďĞ ĂŶ �ƌŝƚƚĞ͘ ^ŝĞ ŚĂďĞŶ ĚĂƐ ZĞĐŚƚ͕ ĚĞƌ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ /ŚƌĞƌ �ĂƚĞŶ
ǌƵŵ �ǁĞĐŬĞ ĚĞƌ �ŝƌĞŬƚǁĞƌďƵŶŐ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ǌƵ ǁŝĚĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ �ƵĚĞŵ ƐŝŶĚ ^ŝĞ ďĞƌĞĐŚƚŝŐƚ͕ �ƵƐŬƵŶĨƚ ĚĞƌ ďĞŝ ƵŶƐ ƺďĞƌ ^ŝĞ ŐĞƐƉĞŝĐŚĞƌƚĞŶ �ĂƚĞŶ ǌƵ ĞƌŚĂůƚĞŶ
ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ �ĞƌŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ŽĚĞƌ >ƂƐĐŚƵŶŐ ƵŶƚĞƌ ĚĞƌ <ŽŶƚĂŬƚĂĚƌĞƐƐĞ ĚĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌΛůĞďĞŶͲƌĂƵŵͲŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ͘ĚĞ ĞŝŶǌƵĨŽƌĚĞƌŶ͘ �ŝĞ �ĂƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŐĞůƂƐĐŚƚ͕
ƐŽďĂůĚ ƐŝĞ ǌƵƌ �ƌĨƺůůƵŶŐ ĚĞƌ ǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚĞŶ WĨůŝĐŚƚĞŶ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ǀŽƌǌƵŚĂůƚĞŶ ƐŝŶĚ͘

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Kƌƚ͕ �ĂƚƵŵ hŶƚĞƌƐĐŚƌŝĨƚͬ^ƚĞŵƉĞů
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&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌ
ͣ,ǇŐŝĞŶĞ ʹ 'ƌƵŶĚͲ Θ �ƵĨďĂƵƐĞŵŝŶĂƌ͞

'ƌƵŶĚůĂŐĞŶƐĞŵŝŶĂƌ ;,ǇŐŝĞŶĞ /Ϳ �ƵĨďĂƵƐĞŵŝŶĂƌ ;,ǇŐŝĞŶĞ //Ϳ
�ĂƵĞƌ ϴ ^ƚƵŶĚĞŶ ϴ ^ƚƵŶĚĞŶ
/ŶŚĂůƚĞ ZĞĐŚƚƐŐƌƵŶĚůĂŐĞŶ

tĂƌƵŵ ŽĨĨĞŶĞ �ƵĨďĂŚƌƵŶŐ͍
,ǇŐŝĞŶĞƉůĂŶ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚĞƌ
hŵƐĞƚǌƵŶŐ ,ǇŐŝĞŶĞƉůĂŶ ŝŵ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐŚĂƵƐ
Ĩƺƌ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ ƵŶĚ sĞƌƐƚŽƌďĞŶĞ
^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ
dŽĚĞƐǌĞŝĐŚĞŶ͕ dŽƚĞŶƐƚĂƌƌĞ
sĞƌƐŽƌŐƵŶŐ ǀŽŶ sĞƌƐƚŽƌďĞŶĞŶ ŝŵ �ĞƚĂŝů
EŽƚǁĞŶĚŝŐĞ DĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ ƵŶĚ 'ĞƌćƚĞ Ĩƺƌ ĚŝĞ
�ƌďĞŝƚĞŶ

sŽƌƐƚĞůůƵŶŐ ƵŶĚ �ƌůćƵƚĞƌƵŶŐ ǀŽŶ DĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ
ƵŶĚ DĞƚŚŽĚĞŶ ǌƵƌ �ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ǀŽŶ
ĞŝŶĨĂĐŚĞŶ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬƚŝǀĞŶ DĂƘŶĂŚŵĞŶ͗
ǌ͘�͘ ^ƚŝůůĞŶ ǀŽŶ �ůƵƚƵŶŐĞŶ͕ ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚĞƐ
sĞƌƐĐŚůŝĞƘĞŶ ĚĞƌ tƵŶĚĞŶ͖ �ďŵŝůĚĞƌŶ ǀŽŶ
sĞƌĨćƌďƵŶŐĞŶ ƵŶĚ dƌŽĐŬŶƵŶŐƐĞƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐĞŶ
ĂŶ �ƵŐĞŶ͕ >ŝƉƉĞŶ ƵŶĚ &ŝŶŐĞƌŶ

Kƌƚ ,ĞƵƐĞ �ŬĂĚĞŵŝĞ 'ŵď, Θ �Ž͘ <'͕ ,ĂŚŶƐƚƌĂƘĞ ϮϬ͕ ϲϬϱϮϴ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ăŵ DĂŝŶ
<ŽƐƚĞŶ ϱϳϴ͕Ͳ Φ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘ ŽŚŶĞ sĞƌƉĨůĞŐƵŶŐ ũĞ ^ĞŵŝŶĂƌ

ϰϴϮ͕Ͳ Φ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘ ŽŚŶĞ sĞƌƉĨůĞŐƵŶŐ ũĞ ^ĞŵŝŶĂƌ Ĩƺƌ �/�ͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌ ŽĚĞƌ DŝƚŐůŝĞĚĞƌ ǀŽŶ
ŚĞƐƐĞŶ�ĞƐƚĂƚƚĞƌ Ƶ͘ �ĞƐƚĂƚƚĞƌƌŚĞŝŶůĂŶĚƉĨĂůǌ
;ďĞŝ �ƵĐŚƵŶŐ ďĞŝĚĞƌ ^ĞŵŝŶĂƌĞ ϭ͘Ϭϵϲ͕Ͳ Φ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘ ďǌǁ͘ Ĩƺƌ DŝƚŐůŝĞĚĞƌ ϴϲϰ͕Ͳ Φ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘Ϳ

dĞƌŵŝŶ ^ĂŵƐƚĂŐ͕ Ϭϴ͘ �ƵŐƵƐƚ ƵŶĚ ^ŽŶŶƚĂŐ͕ Ϭϵ͘ �ƵŐƵƐƚ ϮϬϮϬ ;'ƌƵŶĚƐĞŵŝŶĂƌͿ
^ĂŵƐƚĂŐ͕ ϭϮ͘ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ƵŶĚ ^ŽŶŶƚĂŐ͕ ϭϯ͘ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϮϬ ;�ƵĨďĂƵƐĞŵŝŶĂƌͿ

ZĞĨĞƌĞŶƚ ^ǀĞŶ WĂƌŝƐ ;s�dͿ
dĞŝůŶĞŚŵĞƌǌĂŚů ŵĂǆ͘ ϭϲ WĞƌƐŽŶĞŶ

�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

�ŶŵĞůĚƵŶŐ &Ăǆ͗ ϬϱϲϮϭͬϳϵϭϵͲϴϵ �ͲDĂŝů͗ ĂƉƉĞůΛůĞďĞŶͲƌĂƵŵͲŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ͘ĚĞ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞ �ŶŵĞůĚƵŶŐ ǌƵŵ &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚĞƌ ͣ,ǇŐŝĞŶĞ͞
� 'ƌƵŶĚƐĞŵŝŶĂƌ Ăŵ ^ĂŵƐƚĂŐ͕ Ϭϴ͘ �ƵŐƵƐƚ ƵŶĚ ^ŽŶŶƚĂŐ͕ Ϭϵ͘ �ƵŐƵƐƚ ϮϬϮϬ ŝŶ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ăŵ DĂŝŶ
� �ƵĨďĂƵƐĞŵŝŶĂƌ Ăŵ ^ĂŵƐƚĂŐ͕ ϭϮ͘ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ƵŶĚ ^ŽŶŶƚĂŐ͕ ϭϯ͘ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϮϬ ŝŶ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ Ăŵ DĂŝŶ

dĞŝůŶĞŚŵĞƌ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

&ŝƌŵĂ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĚƌĞƐƐĞ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞů͘ ͬ �ͲDĂŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌŚŝŶǁĞŝƐ͗ �ĂƐ �ĞƵƚƐĐŚĞ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐŬƵůƚƵƌ ĞƌŚĞďƚ ƵŶĚ ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ /ŚƌĞ �ĂƚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ĚĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ �ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ͘
�ŝĞ �ĂƚĞŶĞƌŚĞďƵŶŐ ĚŝĞŶƚ ĚĞƌ sĞƌƚƌĂŐƐĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ ŵŝƚ /ŚŶĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ �ŝƌĞŬƚǁĞƌďƵŶŐ͘
Dŝƚ ĚĞŵ �ďƐĞŶĚĞŶ ĚĞƐ ƵŶƚĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ &ŽƌŵƵůĂƌƐ ĞƌŬůćƌĞ ŝĐŚ ĚŝĞ �ŝŶǁŝůůŝŐƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ŵŝƚŐĞƚĞŝůƚĞŶ �ĚƌĞƐƐͲ ƵŶĚ <ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ mďĞƌŵŝƚƚůƵŶŐ
ǀŽŶ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ďŝƐ ĂƵĨ tŝĚĞƌƌƵĨ ĂƵĐŚ ƉĞƌ �ŵĂŝů ŐĞŶƵƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚƺƌĨĞŶ͘ �ŝĞƐ ƐĐŚůŝĞƘƚ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ ^ĞŵŝŶĂƌƐͬĚĞƌ &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ ĂƵĐŚ ĚĂƐ
�ŝŶǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĞŝŶ ǌƵƌ EƵƚǌƵŶŐ ĚĞƌ ŵŝƚŐĞƚĞŝůƚĞŶ <ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ ;WŽƐƚͬ�ŵĂŝůͿ ǌƵƌ tĞŝƚĞƌŐĂďĞ ĂŶ �ƌŝƚƚĞ͘ ^ŝĞ ŚĂďĞŶ ĚĂƐ ZĞĐŚƚ͕ ĚĞƌ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ /ŚƌĞƌ �ĂƚĞŶ
ǌƵŵ �ǁĞĐŬĞ ĚĞƌ �ŝƌĞŬƚǁĞƌďƵŶŐ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ǌƵ ǁŝĚĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ �ƵĚĞŵ ƐŝŶĚ ^ŝĞ ďĞƌĞĐŚƚŝŐƚ͕ �ƵƐŬƵŶĨƚ ĚĞƌ ďĞŝ ƵŶƐ ƺďĞƌ ^ŝĞ ŐĞƐƉĞŝĐŚĞƌƚĞŶ �ĂƚĞŶ ǌƵ ĞƌŚĂůƚĞŶ
ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ �ĞƌŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ŽĚĞƌ >ƂƐĐŚƵŶŐ ƵŶƚĞƌ ĚĞƌ <ŽŶƚĂŬƚĂĚƌĞƐƐĞ ĚĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌΛůĞďĞŶͲƌĂƵŵͲŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ͘ĚĞ ĞŝŶǌƵĨŽƌĚĞƌŶ͘ �ŝĞ �ĂƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ
ŐĞůƂƐĐŚƚ͕ ƐŽďĂůĚ ƐŝĞ ǌƵƌ �ƌĨƺůůƵŶŐ ĚĞƌ ǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚĞŶ WĨůŝĐŚƚĞŶ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ǀŽƌǌƵŚĂůƚĞŶ ƐŝŶĚ͘
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&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌ
ͣ�ƵƚŚĞŶƚŝƐĐŚ ƐƉƌĞĐŚĞŶ͞ Ͳ WƌĂǆŝƐƐĞŵŝŶĂƌ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞŶ

ͣ�ƵƚŚĞŶƚŝƐĐŚ ƐƉƌĞĐŚĞŶ͞ ʹ WƌĂǆŝƐƐĞŵŝŶĂƌ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞŶ
DĂŶĐŚĞ �ĞƐƚĂƚƚĞƌͬŝŶŶĞŶ ƐŝŶĚ ƐĞůďƐƚ ĂůƐ dƌĂƵĞƌƌĞĚŶĞƌͬŝŶ ƚćƚŝŐ͘ EĞďĞŶ ĞŝŶĞŵ ƐƚŝŵŵŝŐĞŶ �ƵĨďĂƵ ĚĞƌ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞ ƵŶĚ
ĞŝŶĞƌ ŐƵƚĞŶ ZŚĞƚŽƌŝŬ ŚćŶŐƚ ĚŝĞ tŝƌŬƵŶŐ ĚĞƌ ZĞĚĞ ǀŽŶ ĚĞƌ ŝŶŶĞƌĞŶ WƌćƐĞŶǌ ĚĞƐ ZĞĚŶĞƌƐͬĚĞƌ ZĞĚŶĞƌŝŶ Ăď͕ ǀŽŶ
�ƚĞŵ͕ ^ƚŝŵŵĞ͕ 'ĞƐƚĞŶ ƵŶĚ ZĂƵŵďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ͘ �ŝĞƐĞƐ ^ĞŵŝŶĂƌ ƌŝĐŚƚĞƚ ƐŝĐŚ ĂŶ �ĞƐƚĂƚƚĞƌͬŝŶŶĞŶ͕ ĚŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ
�ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ ŝŵ ,ĂůƚĞŶ ǀŽŶ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞŶ ŚĂďĞŶ͘ &ƺƌ ĞŝŶĞ ĞŝŐĞŶĞ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞ ĞƌŚĂůƚĞŶ ^ŝĞ ŬŽŶŬƌĞƚ &ĞĞĚďĂĐŬ͘
�ĂƵĞƌ ϴ ^ƚƵŶĚĞŶ
/ŶŚĂůƚĞ �ĞƐƚĂƚƚĞƌͬŝŶ ĂůƐ dƌĂƵĞƌƌĞĚŶĞƌͬŝŶ͗ ĚŝĞ ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ ZŽůůĞŶ ŝŶ ĚĞƌ �ĞŐůĞŝƚƵŶŐ ǀŽŶ

�ŶŐĞŚƂƌŝŐĞŶ
�ŝĞ �ŝŵĞŶƐŝŽŶĞŶ ŐĞůƵŶŐĞŶĞƌ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞŶ͗ <ƂƌƉĞƌƐƉƌĂĐŚĞ͕ ZĂƵŵďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ͕ ^ƉƌĂĐŚĨĞƌƚŝŐŬĞŝƚ͕
�ƵĨďĂƵ ƵŶĚ /ŶŚĂůƚ ĞŝŶĞƌ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞ
ĞŝŐĞŶĞ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞŶ ƌĞĨůĞŬƚŝĞƌĞŶ
&ĞĞĚďĂĐŬ Ĩƺƌ >ŝĨĞͲZĞĚĞ ǀŽŶ dĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ ;ŵĂǆ͘ ϯ ZĞĚĞŶ ͬ �ƵƐǁĂŚů ƉĞƌ >ŽƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶͿ
&ĞĞĚďĂĐŬ ǌƵ �ƵĨďĂƵ ƵŶĚ /ŶŚĂůƚ ĞŝŶĞƌ ĞŝŐĞŶĞŶ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞ ;sŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐ͗ ĚŝĞ ZĞĚĞ ǁŝƌĚ ĚĞƌ
ZĞĨĞƌĞŶƚŝŶ ǀŽƌ ĚĞŵ ^ĞŵŝŶĂƌ ǌƵŐĞƐĞŶĚĞƚͿ

Kƌƚ �ĞƵƚƐĐŚĞƐ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐŬƵůƚƵƌ͕ �ƵĨ ĚĞƌ ZŽƚĞŶ �ƌĚĞ ϵ͕ ϯϰϱϯϳ �ĂĚ tŝůĚƵŶŐĞŶ
<ŽƐƚĞŶ ϯϲϬ͕Ͳ Φ ŝŶŬů͘ sĞƌƉĨůĞŐƵŶŐ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘

ϮϰϬ͕Ͳ Φ ŝŶŬů͘ sĞƌƉĨůĞŐƵŶŐ ǌǌŐů͘ Dǁ^ƚ͘ Ĩƺƌ �/�ͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌ ŽĚĞƌ DŝƚŐůŝĞĚĞƌ ǀŽŶ ŚĞƐƐĞŶ�ĞƐƚĂƚƚĞƌ Ƶ͘
�ĞƐƚĂƚƚĞƌƌŚĞŝŶůĂŶĚƉĨĂůǌ

dĞƌŵŝŶ &ƌĞŝƚĂŐ͕ Ϯϭ͘ �ƵŐƵƐƚ ϮϬϮϬ͕ �ĞŐŝŶŶ Ϭϵ͗ϬϬ hŚƌ
ZĞĨĞƌĞŶƚ �ŝƌŐŝƚ �ƵƌĞůŝĂ :ĂŶĞƚǌŬǇ͕ dƌĂƵĞƌƌĞĚŶĞƌŝŶ͕ &ĂĐŚďĞƌĂƚƵŶŐ dƌĂƵĞƌĨĞŝĞƌ
dĞŝůŶĞŚŵĞƌǌĂŚů ŵĂǆ͘ ϭϲ WĞƌƐŽŶĞŶ

�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

�ŶŵĞůĚƵŶŐ &Ăǆ͗ ϬϱϲϮϭͬϳϵϭϵͲϴϵ �ͲDĂŝů͗ ĂƉƉĞůΛůĞďĞŶͲƌĂƵŵͲŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ͘ĚĞ

sĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞ �ŶŵĞůĚƵŶŐ ǌƵŵ &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐƐĞŵŝŶĂƌ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚĞƌ
ͣ�ƵƚŚĞŶƚŝƐĐŚ ƐƉƌĞĐŚĞŶ͞ Ͳ WƌĂǆŝƐƐĞŵŝŶĂƌ dƌĂƵĞƌƌĞĚĞŶ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚĞƌͬŝŶŶĞŶ
Ăŵ &ƌĞŝƚĂŐ͕ Ϯϭ͘ �ƵŐƵƐƚ ϮϬϮϬ ŝŶ �ĂĚ tŝůĚƵŶŐĞŶ

dĞŝůŶĞŚŵĞƌ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

&ŝƌŵĂ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĚƌĞƐƐĞ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

dĞů͘ ͬ �ͲDĂŝů ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

�ĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌŚŝŶǁĞŝƐ͗ �ĂƐ �ĞƵƚƐĐŚĞ /ŶƐƚŝƚƵƚ Ĩƺƌ �ĞƐƚĂƚƚƵŶŐƐŬƵůƚƵƌ ĞƌŚĞďƚ ƵŶĚ ǀĞƌĂƌďĞŝƚĞƚ /ŚƌĞ �ĂƚĞŶ ŶĂĐŚ ĚĞŶ ĚĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ �ĞƐƚŝŵŵƵŶŐĞŶ͘
�ŝĞ �ĂƚĞŶĞƌŚĞďƵŶŐ ĚŝĞŶƚ ĚĞƌ sĞƌƚƌĂŐƐĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ ŵŝƚ /ŚŶĞŶ ƐŽǁŝĞ ĚĞƌ �ŝƌĞŬƚǁĞƌďƵŶŐ͘
Dŝƚ ĚĞŵ �ďƐĞŶĚĞŶ ĚĞƐ ƵŶƚĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶĞŶ &ŽƌŵƵůĂƌƐ ĞƌŬůćƌĞ ŝĐŚ ĚŝĞ �ŝŶǁŝůůŝŐƵŶŐ͕ ĚĂƐƐ ĚŝĞ ŵŝƚŐĞƚĞŝůƚĞŶ �ĚƌĞƐƐͲ ƵŶĚ <ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ Ĩƺƌ ĚŝĞ mďĞƌŵŝƚƚůƵŶŐ
ǀŽŶ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶ ďŝƐ ĂƵĨ tŝĚĞƌƌƵĨ ĂƵĐŚ ƉĞƌ �ŵĂŝů ŐĞŶƵƚǌƚ ǁĞƌĚĞŶ ĚƺƌĨĞŶ͘ �ŝĞƐ ƐĐŚůŝĞƘƚ ŝŵ ZĂŚŵĞŶ ĚĞƐ ^ĞŵŝŶĂƌƐͬĚĞƌ &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ ĂƵĐŚ ĚĂƐ
�ŝŶǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ ĞŝŶ ǌƵƌ EƵƚǌƵŶŐ ĚĞƌ ŵŝƚŐĞƚĞŝůƚĞŶ <ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ ;WŽƐƚͬ�ŵĂŝůͿ ǌƵƌ tĞŝƚĞƌŐĂďĞ ĂŶ �ƌŝƚƚĞ͘ ^ŝĞ ŚĂďĞŶ ĚĂƐ ZĞĐŚƚ͕ ĚĞƌ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ /ŚƌĞƌ �ĂƚĞŶ
ǌƵŵ �ǁĞĐŬĞ ĚĞƌ �ŝƌĞŬƚǁĞƌďƵŶŐ ũĞĚĞƌǌĞŝƚ ǌƵ ǁŝĚĞƌƐƉƌĞĐŚĞŶ͘ �ƵĚĞŵ ƐŝŶĚ ^ŝĞ ďĞƌĞĐŚƚŝŐƚ͕ �ƵƐŬƵŶĨƚ ĚĞƌ ďĞŝ ƵŶƐ ƺďĞƌ ^ŝĞ ŐĞƐƉĞŝĐŚĞƌƚĞŶ �ĂƚĞŶ ǌƵ ĞƌŚĂůƚĞŶ
ƵŶĚ ĚĞƌĞŶ �ĞƌŝĐŚƚŝŐƵŶŐ ŽĚĞƌ >ƂƐĐŚƵŶŐ ƵŶƚĞƌ ĚĞƌ <ŽŶƚĂŬƚĂĚƌĞƐƐĞ ĚĂƚĞŶƐĐŚƵƚǌΛůĞďĞŶͲƌĂƵŵͲŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ͘ĚĞ ĞŝŶǌƵĨŽƌĚĞƌŶ͘ �ŝĞ �ĂƚĞŶ ǁĞƌĚĞŶ ŐĞůƂƐĐŚƚ͕
ƐŽďĂůĚ ƐŝĞ ǌƵƌ �ƌĨƺůůƵŶŐ ĚĞƌ ǀĞƌƚƌĂŐůŝĐŚĞŶ WĨůŝĐŚƚĞŶ ƵŶĚ <ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ ŶŝĐŚƚ ŵĞŚƌ ǀŽƌǌƵŚĂůƚĞŶ ƐŝŶĚ͘
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